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I.	 Ausgangslage

Die Bundesverfassung1 räumt dem Bund die Gesetz-
gebungskompetenz über die Gewährung von Asyl ein 
(Art. 121 Abs. 1 Satzteil 2). Gestützt darauf hat der Bund 
das Asylgesetz2 erlassen, das nebst dem Verfahren zum 
Entscheid über die Asylgewährung oder -verweigerung 
auch Regelungen zur Wegweisung, Sozialhilfe, Nothilfe 
sowie zum Beschwerdeverfahren enthält.3 

Zur Finanzierung der damit verbundenen staatlichen 
Aufwendungen sieht das Asylgesetz eine Kostenbetei-
ligung der betroffenen Personen vor. Namentlich sind 
Asylsuchende, schutzbedürftige Personen ohne Aufent-
haltsbewilligung sowie Personen mit einem rechtskräfti-
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1	 Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV; SR 101).
2	 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31; in der Fas-

sung vom 16. Dezember 2016 [AS 2017 6521]).
3	 BSK BV-Achermann, Art. 121 N 24.

gen Wegweisungsentscheid zur «Rückerstattung» der ih-
nen gewährten Sozial- und Nothilfe sowie der Kosten für 
Ausreise, Vollzug und Beschwerdeverfahren verpflichtet 
(Art. 86 Abs. 1 i.V.m. Art. 85 Abs. 1 AsylG). 

Dabei handelt es sich nicht um eine Rückzahlung im 
zivilrechtlichen Sinn, sondern um eine öffentlich-recht-
liche Abgabe, die als pauschalierter Ausgleich für ent-
standene staatliche Aufwendungen dient. Die Rückerstat-
tungspflicht besteht unabhängig von der konkreten Höhe 
der tatsächlich angefallenen Kosten.4

Bis Ende 2017 konnte diese Rückerstattung auf zwei 
Wegen erfolgen. Einerseits durch eine Sonderabgabe 
auf Erwerbseinkommen, bei der bis zu zehn Prozent des 
Einkommens während maximal zehn Jahren direkt vom 
Arbeitgeber einbehalten wurden (vgl. aArt. 86 AsylG5). 
Andererseits durch eine Vermögenswertabgabe (vgl. 

4	 So wurden beispielsweise eine Asylsuchende und ihr Vater der 
Vermögenswertabgabe unterstellt, obwohl sie während des 
Asylverfahrens keine staatliche Sozialhilfe in Anspruch ge-
nommen hatten und nicht in Asylunterkünften wohnten, son-
dern aus eigenen Mitteln in Hotels lebten, vgl. BVGer 
C-721/2013 (28. August 2014), E. 5.2.1.

5	 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31; in der Fas-
sung vom 16. Dezember 2005 [AS 2006 4745]).
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aArt. 87 AsylG). Im Jahr 2016 wurde die Sonderabgabe 
auf Erwerbseinkommen abgeschafft. Ziel dieser Ände-
rung war es, das Arbeitskräftepotenzial von Personen im 
Asylbereich besser zu nutzen und insbesondere Tätigkei-
ten im Teilzeit- und Niedriglohnbereich attraktiver zu ge-
stalten. Die Vermögenswertabgabe hingegen blieb beste-
hen und stellt seither die einzige verbleibende Form der 
Sonderabgabe dar (vgl. Art. 86 Abs. 2 AsylG).6

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögenswerten entsteht 
mit Einreichung eines Asylgesuchs bzw. eines Gesuchs 
um vorübergehenden Schutz, mit dem Entscheid über die 
vorläufige Aufnahme, dem Eintritt der Rechtskraft eines 
Wegweisungsentscheids oder nach Beendigung der vor-
läufigen Aufnahme (Art. 86 Abs. 5 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 
AsylV27). 

Zur Sicherstellung dieser Vermögenswerte sind die Po-
lizei, der Grenzschutz und weitere zuständige Behörden 
befugt. Die sichergestellten Beiträge werden an das 
Staatssekretariat für Migration (im Folgenden: SEM) 
übermittelt, das dann per Verfügung über deren endgül-
tige Einziehung entscheidet.8 Das SEM führt hierzu eine 
«Datenbank Sonderabgabe», in welche die betroffenen 
Personen ein individuelles Einsichtsrecht haben (vgl. 
Art. 12 AsylV2).

Grundsätzlich einziehbar sind Bargeld, geldwerte 
Gegenstände sowie immaterielle Vermögenswerte wie 
Bankguthaben (Art. 16 Abs. 1 AsylV2). Die betroffene 
Person ist verpflichtet, die Herkunft der sichergestellten 
Vermögenswerte nachzuweisen (Art. 87 Abs. 1 AsylG). 
Gelingt der Nachweis, dass die Mittel aus einer in der 
Schweiz ausgeübten Erwerbstätigkeit oder aus Sozial- 
bzw. Nothilfeleistungen stammen, erfolgt eine Erstattung. 
Wird die rechtmässige Herkunft auf andere Weise glaub-
haft gemacht, wird nur jener Teil endgültig eingezogen, 
der CHF 1000 übersteigt (Art. 86 Abs. 3 lit. c AsylG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 4 AsylV2). Kann die Herkunft hingegen 
nicht plausibel belegt werden, werden die Vermögens-
werte vollständig eingezogen. Die Rechtsprechung stellt 
dabei hohe Anforderungen an den Nachweis sowohl der 
Herkunft als auch der Eigentumsverhältnisse.9

6	 Siehe Zusatzbotschaft zur Änderung des Ausländergesetzes 
(Integration) vom 4. März 2016, BBI 2016 2821 ff. 

7	 Asylverordnung 2 über Finanzfragen vom 11. August 1999 
(Asylverordnung 2, AsylV2; SR 142.312).

8	 sem.admin.ch → Asyl/Schutz vor Verfolgung → Subventionen 
im Sozial- und Nothilfebereich → Sonderabgabe auf Vermö-
genswerten → Informationsblatt zur Vermögenswertabnahme, 
abgerufen am 25. September 2025.

9	 Vgl. BVGer F-3312/2022 (23. Januar 2023), E. 3.4; F-2795/2020 
(8. März 2021), E. 3.4; BGer F-3054/2023 (16. August 2023), 
E. 3.4. 

Verlässt die abgabenpflichtige Person die Schweiz in-
nerhalb von sieben Monaten nach Einreichung ihres 
Asylgesuchs oder des Gesuchs um vorübergehenden 
Schutz, kann sie beim SEM ein Rückerstattungsgesuch 
stellen (Art. 87 Abs. 2 AsylG). Dieses ist vor der Ausreise 
einzureichen.10

Die Pflicht zur Entrichtung der Sonderabgabe erlischt 
spätestens zehn Jahre nach Einreichung des Asyl- oder 
des Schutzgesuchs (Art. 86 Abs. 4 AsylG und Art. 88 
Abs. 2 AIG11). Zudem entfällt die Pflicht, wenn der Ma-
ximalbetrag von CHF 15’000 erreicht ist oder der betrof-
fenen Person Asyl gewährt, eine Aufenthaltsbewilligung 
erteilt oder sie als Flüchtling vorläufig aufgenommen wird 
(Art. 86 Abs. 5 AsylG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 AsylV2).

Ein Blick in die aktuellen Statistiken zeigt, dass es regel-
mässig zu Vermögenssicherstellungen kommt. So wurden 
im Jahr 2024 dem SEM insgesamt 142 Sicherstellungen von 
Vermögenswerten im Gesamtumfang von CHF 328’741 
gemeldet. In 95 dieser Fälle wurde eine Sonderabgabe 
erhoben, die sich auf insgesamt CHF 242’432 belief. Im 
Vergleich dazu wurden im Jahr 2023 in 110 Fällen Ver-
mögenswerte im Umfang von CHF 208’241 sichergestellt; 
davon führte in 73 Fällen die Erhebung der Sonderabgabe 
zu Einnahmen in Höhe von CHF 141’121.12 

Obwohl der finanzielle Ertrag aus der Vermögensab-
schöpfung gering erscheinen mag, bedeutet die Abgabe 
für die betroffenen Personen häufig eine erhebliche Belas-
tung, sowohl finanziell als auch psychisch.13

Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass das 
Institut der Vermögenswertabgabe im Asylverfahren nicht 
gänzlich bedeutungslos ist. Es stellt sich daher die Frage, 
wie diese Sonderabgabe abgabenrechtlich einzuordnen ist 
und welche verfassungsrechtlichen Anforderungen sich 
insbesondere in Bezug auf die Erhebungskompetenz, die 
Bemessung und das Legalitätsprinzip ergeben. 

Im Nachfolgenden werden deshalb die verschiedenen 
Abgabenarten sowie die wichtigsten abgabenrechtlichen 
Grundsätze erläutert. Ziel ist es, die Sonderabgabe auf 
Vermögenswerten abgabenrechtlich zu bewerten.

10	 sem.admin.ch → Asyl/Schutz vor Verfolgung → Subventionen 
im Sozial- und Nothilfebereich → Sonderabgabe auf Vermö-
genswerten → Informationsblatt zur Vermögenswertabnahme, 
abgerufen am 25. September 2025.

11	 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und 
über die Integration vom 16. Dezember 2015 (Ausländer- und 
Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20). 

12	 Schriftliche Antwort BR zur Frage Schmid (25.7273) «Sonder-
abgaben im Asylverfahren: Gelebte Praxis oder toter Buchsta-
be?» vom 11. März 2025. 

13	 Siehe www.srf.ch → News → Schweiz → «Schweiz: Bund be-
schlagnahmt Wertgegenstände und Vermögen von Flüchtlin-
gen», abgerufen am 25. September 2025.
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II.	 System der öffentlichen Abgaben 

A.	 Unterscheidung Steuern und Kausalabgaben

Öffentliche Abgaben umfassen sämtliche öffentlich-recht-
lichen Geldleistungspflichten, die das Gemeinwesen Pri-
vaten auferlegt.14 In der Regel wird von einem bipolaren 
Abgabensystem ausgegangen, das zwischen zwei Grund-
typen unterscheidet:15

	– Steuern werden ohne Bezug zu einer konkreten staat-
lichen Leistung erhoben. Das Fehlen einer individu-
ell zurechenbaren Gegenleistung wird häufig auch als 
«Voraussetzungslosigkeit» oder «Gegenleistungslosig
keit» bezeichnet. Abhängig davon, ob die Steuererträge 
in die allgemeine Staatskasse fliessen oder für bestimm-
te Verwendungszwecke reserviert sind, lassen sie sich 
in allgemeine Steuern und Sondersteuern unterschei-
den.16 Zu letzteren zählen unter anderem Kostenanlas-
tungssteuern.17

	– Kausalabgaben werden demgegenüber als Gegenleis-
tung für eine bestimmte staatliche Leistung oder die 
Einräumung besonderer Vorteile erhoben. Zwischen der 
Abgabe und der staatlichen Leistung bzw. dem Sonder-
vorteil besteht ein direkter Zusammenhang, sodass die-
se Leistung bzw. dieser Vorteil dem Abgabenpflichtigen 
individuell zugerechnet werden kann.18 Zu den Kausal-
abgaben zählen insbesondere Gebühren, Vorzugslasten 
(Beiträge), Ersatzabgaben, Mehrwertabgaben19 und – je 

14	 Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 8. A., Zürich/St. Gallen 2020, N 2753; 
Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5. A., Basel 2021, § 2 N 2; 
Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. A., N 1584. 

15	 Vgl. René Wiederkehr, Kausalabgaben, 2. A., Bern 2024, 3; 
René Wiederkehr/Andjela Nikitic, Was sind eigentlich 
«gemischte Abgaben»?, AJP 2024, 939 ff., 951. Kritisch dazu 
insb. Peter Locher/Georg Müller, Ist die Haushaltsabgabe 
wirklich eine Steuer?, AJP 2022, 459 ff., insb. 463 f.

16	 Siehe zum Ganzen Häfelin/Müller/Uhlmann (Fn. 14), 
N 2830; Oberson (Fn. 14), § 2 N 5; Tschannen/Müller/
Kern (Fn. 14), N 1590; BGE 145 I 52, 65, E. 5.2; 140 I 176, 180, 
E. 5.2.

17	 Siehe Tschannen/Müller/Kern (Fn. 14), N 1593, 1596.
18	 Vgl. zum Ganzen Häfelin/Müller/Uhlmann (Fn. 14), 

N 2758; Peter Karlen, Schweizerisches Verwaltungsrecht, 
Gesamtdarstellung unter Einbezug des europäischen Kontex-
tes, Zürich/Basel/Genf 2018, 428 f.; Oberson (Fn. 14), § 2 
N 6; BGE 147 I 16, 26, E. 3.2.1 (Pra 2020 Nr. 116); 145 I 52, 65, 
E. 5.2.

19	 Vgl. Wiederkehr (Fn. 15), 37 ff.; Tschannen/Müller/Kern 
(Fn. 14), N 1601 ff.; abweichend bzgl. Ersatzabgaben und Mehr
wertabgaben Häfelin/Müller/Uhlmann (Fn. 14), N 2759.

nach Lehrmeinung  – auch sogenannte Kostenanlas-
tungskausalabgaben.20

B.	 Relevanz der Unterscheidung

Die Unterscheidung zwischen Steuern und Kausalabga-
ben ist von zentraler Bedeutung, da sie in mehrfacher 
Hinsicht wesentliche rechtliche Konsequenzen hat. Insbe-
sondere gelten hinsichtlich der Erhebungskompetenz, der 
Bemessung sowie des Legalitätsprinzips unterschiedliche 
Anforderungen:21

	– Der Bund kann gestützt auf eine blosse Sachkompetenz 
Kausalabgaben erheben (sog. Abgabenerhebung kraft 
Sachzusammenhangs), während er für die Erhebung 
jeder Steuer eine explizite Grundlage in der Bundes-
verfassung benötigt (Art. 42 Abs. 1 BV).22 

	– Kausalabgaben richten sich nach dem Kostende-
ckungs- und Äquivalenzprinzip. Das bedeutet, dass 
der Abgabenbetrag dem Wert der dem Abgabenpflich-
tigen zukommenden staatlichen Leistungen oder Vor-
teilen entsprechen muss (Äquivalenzprinzip) und der 
Gesamtertrag aus den Abgaben den Gesamtaufwand 
des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur 
geringfügig überschreiten darf (Kostendeckungsprin-
zip).23 Steuern unterliegen hingegen grundsätzlich den 
Grundsätzen der Allgemeinheit und der Gleichmässig-
keit sowie dem Prinzip der Besteuerung nach der wirt-
schaf﻿tlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV).24

	– Öffentliche Abgaben dürfen grundsätzlich nur auf 
Grundlage eines formellen Gesetzes erhoben werden 
(Art. 127 Abs. 1 und Art. 164 Abs. 1 lit. d BV). Für Steu-
ern gilt dabei das Legalitätsprinzip uneingeschränkt. 
Der Kreis der Steuerpflichtigen, der Abgabengegen-
stand, die Bemessungsgrundlagen sowie allfällige Aus-
nahmen müssen gesetzlich geregelt sein (Normstufe), 
wobei die Voraussetzungen für die Erhebung der Ab-
gabe sehr genau umschrieben sein müssen (Normdich-

20	 Siehe Tschannen/Müller/Kern (Fn. 14), N 1597; Wieder-
kehr (Fn. 14), 18.

21	 Ausführlich dazu René Wiederkehr/Claudia Sohi-Höch-
ner/Andjela Nikitic, Kausalabgabe oder Steuer? – Die Fol-
gen, AJP 2025, 636 ff.

22	 Vgl. Wiederkehr/Sohi-Höchner/Nikitic (Fn. 21), 637 ff.; 
Clémence Grisel Rapin, Les taxes causales: Qualification, 
régime, enjeux, Habil. Freiburg, Genf/Zürich 2024, N 80 ff. 
und 109; Daniela Wyss, Kausalabgaben: Begriff  – Bemes-
sung – Gesetzmässigkeit, Diss. Bern, Basel 2015, 111 f.

23	 Vgl. Wiederkehr (Fn. 15), 60 ff., 72 ff.; Häfelin/Müller/
Uhlmann (Fn. 14), N 2760 f.; Wyss (Fn. 22), 62, 72 ff., 92 ff.

24	 Vgl. BSK BV-Behnisch, Art. 127 N 20; OFK-Biaggini, 
Art. 127 N 9; Wyss (Fn. 22), 69 f.
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te).25 Im Bereich der Kausalabgaben sind die Anforde-
rungen an das Legalitätsprinzip hingegen gelockert: 
Normstufe und Normdichte dürfen reduziert werden, 
sofern dem Abgabenpflichtigen die Überprüfung der 
Abgabenhöhe anhand des Äquivalenz- und Kostende-
ckungsprinzips möglich ist.26 

Steuern unterliegen somit strengeren rechtlichen Anfor-
derungen als Kausalabgaben, weshalb sich die Einfüh-
rung und Ausgestaltung von Kausalabgaben in der Praxis 
einfacher gestaltet.27

C.	 Kostenanlastungsabgaben zwischen Steuern 
und Kausalabgaben

Vorliegend stehen Abgaben im Fokus, die der Kosten-
anlastung dienen, da es um die Rückerstattung von 
Aufwendungen im Bereich des Asylwesens geht. Solche 
Kostenanlastungsabgaben können, wie bereits angedeu-
tet, sowohl als Sondersteuern als auch als Kausalabgaben 
ausgestaltet sein. 

Kostenanlastungssteuern werden einer bestimmten 
Personengruppen auferlegt, weil diese Personen zu be-
stimmten staatlichen Aufwendungen in einer engeren 
Beziehung stehen als die übrigen Steuerpflichtigen. Im 
Gegensatz zu Kausalabgaben ist kein individueller, dem 
einzelnen Pflichtigen zurechenbarer Vorteil erforderlich. 
Es genügt, dass die betreffenden Aufwendungen des Ge-
meinwesens der abgabenpflichtigen Gruppe eher anzu-
lasten sind als der Allgemeinheit, sei es, weil diese Gruppe 
von den Leistungen generell (abstrakt) stärker profitiert 
als andere, sei es, weil sie abstrakt als hauptsächliche Ver-
ursacherin dieser Aufwendungen gilt.28 Die Erträge dieser 
Abgaben sind in der Regel zweckgebunden, was sie von 
allgemeinen Steuern unterscheidet.29 

25	 Vgl. BSK BV-Behnisch, Art. 127 N 6 ff.; OFK-Biaggini, Art. 127 
N 6.

26	 Siehe Häfelin/Müller/Uhlmann (Fn. 14), N 2806 ff.; Tschan
nen/Müller/Kern (Fn. 14), N 1659; Wiederkehr (Fn. 15), 
93.

27	 Ferner Peter Karlen, Zum Erfinden neuer öffentlicher Ab-
gaben, ZBI 2014, 1 f., 2.

28	 Siehe zum Ganzen Häfelin/Müller/Uhlmann (Fn. 14), 
N 2839; Isabelle Häner, Kausalabgaben – Eine Einführung, 
in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (Hrsg.), Kausalabga-
ben, Zürich/Basel/Genf 2015, 1 ff., 9 f.; Peter Hettich/Yan-
nick Wettstein, Rechtsfragen um Kostenanlastungssteuern, 
ASA 2010, 537 ff., 548; Wiederkehr (Fn. 15), 22 ff.; BGE 143 
II 283, 289, E. 2.3.2; 132 II 371, 375, E. 2.3; 131 II 271, 277, 
E. 5.3. 

29	 Tschannen/Müller/Kern (Fn. 14), N 1593 ff.; Karlen 
(Fn. 18), 426 f.

Daneben kennen Lehre und Praxis auch sogenannte 
Kostenanlastungskausalabgaben. Diese zeichnen sich da-
durch aus, dass die Verwendung der Einnahmen vollum-
fänglich dem Kreis der Abgabenpflichtigen zugutekommt. 
Es besteht ein besonderer Zurechnungszusammenhang 
zwischen der Abgabenverwendung und dem Kreis der 
Abgabenpflichtigen. Bildlich gesprochen liegen derartige 
Abgaben zwischen Kostenanlastungssteuern und Kausal-
abgaben. Der Zusammenhang zwischen dem Kreis der 
Pflichtigen und dem Verwendungszweck ist einerseits en-
ger als im Fall einer Kostenanlastungssteuer, andererseits 
weiter als bei einer klassischen Kausalabgabe. Da Kongru-
enz zwischen dem Kreis der Abgabenpflichtigen und dem 
Kreis der Personen besteht, denen die Einnahmen zugu-
tekommen, werden diese Abgaben als Kausalabgaben im 
weiteren Sinne qualifiziert.30 

Nach herrschender Lehre sowie der hier vertretenen 
Auffassung handelt es sich bei diesen Abgaben um Kos-
tenanlastungssteuern. Die Einordnung als Kausalabgabe, 
obwohl keine individuell zurechenbare Leistung vorliegt, 
verwischt die klare Systematik des bipolaren Abgaben-
systems. Die Abgrenzung gegenüber gruppenbezogenen 
Kostenanlastungssteuern ist schwierig und bleibt letztlich 
eine Wertungsfrage. Zudem wird damit auch die verfas-
sungsrechtlich gebotene Trennung von Steuer- und Kau-
salabgabenkompetenzen verwischt, was insbesondere 
mit Blick auf die strengen Anforderungen an die Steuer
erhebung problematisch erscheint.31 Die Befürchtung 
liegt nahe, dass solche Abgaben gezielt konstruiert wer-
den, um die verfassungsmässig erforderliche Finanzkom-
petenz des Bundes zu umgehen.32 

30	 Vgl. Peter Locher, Von der Schwierigkeit, «neu erfundene» 
öffentliche Abgaben sachgerecht einzuordnen, in: Arthur 
Brunner/Martin Kocher/Moritz Seiler/Thomas Stadelmann 
(Hrsg.), – gehorche den Gesetzen, Liber amicorum für Hans-
jörg Seiler, Bern 2022, 141 ff., 148; Peter Locher/Georg 
Müller, Zur Rechtsnatur der neuen Radio- und Fernsehab-
gabe, ZBI 2015, 641 ff., 646; ohne die Kostenanlastungskausa-
labgabe als Begriff einzuführen im Ergebnis auch Bundesamt 
für Justiz, Gutachten vom 15. Juli 1999, 337 ff., 367 f.

31	 Siehe zum Ganzen Häner (Fn. 28), 11; Hettich/Wettstein 
(Fn. 28), 553 f.; Tschannen/Müller/Kern (Fn. 14), N 1597; 
Wiederkehr/Nikitic (Fn. 15), 949.

32	 Karlen (Fn. 18), 433 Fn. 46; Xavier Oberson/Michel 
Hottelier, La taxe de surveillance percue auprès des organis-
mes d’autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent: nature juridique et constituionnalité, AJP 2007, 51 ff., 
60 f.; Tschannen/Müller/Kern (Fn. 14), N 1597; Wieder-
kehr (Fn. 15), 21 f.
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III.	 Rechtsnatur der Vermögenswertabgabe

A.	 Einordnung in Botschaft und 
Rechtsprechung

Bislang liegen keine spezifischen Publikationen zur Son-
derabgabe auf Vermögenswerten vor. In der Lehre wer-
den vereinzelt rechtliche Bedenken geäussert.33 Auch die 
Rechtsprechung hat sich, soweit ersichtlich, bisher nicht 
ausdrücklich zur Rechtsnatur dieser Abgabe positioniert. 
Wesentliche Hinweise lassen sich jedoch aus dem damali-
gen Vernehmlassungsverfahren sowie aus der Rechtspre-
chung zur Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen ableiten, 
die auf die Vermögenswertabgabe übertragbar sind.34 

Dabei handelt es sich ebenfalls um eine öffentlich-recht-
liche Geldleistungspflicht, die vom SEM gegenüber Perso-
nen im Asylbereich erhoben wird. Die Abgabensubjekte 
stimmen folglich mit jenen der früheren Sonderabgabe 
auf Erwerbseinkommen überein. Auch der tatbestandli-
che Anlass ist identisch: Grundlage der Abgabe ist die 
Verursachung staatlicher Kosten im Asylbereich, nament-
lich im Zusammenhang mit Wegweisung, Beschwerde-
verfahren sowie dem Bezug von Sozial- und Nothilfe. Der 
zentrale Unterschied liegt im Abgabenobjekt: Während 
die frühere Sonderabgabe auf das Arbeitseinkommen ab-
stellte, bezieht sich die Vermögenswertabgabe auf das 
Vermögen der abgabenpflichtigen Person.35

In seiner Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes 
stellte der Bundesrat im Zusammenhang mit der Sonder-
abgabe auf Erwerbseinkommen fest, dass die Abgaben-
pflichtigen lediglich für jene Kosten aufkommen müssten, 
die sie als Gruppe verursacht hätten. Dadurch bestehe ein 
besonderer Zurechnungszusammenhang zwischen der 
Verwendung der Abgabenerträge und dem Kreis der Ab-
gabenpflichtigen. Zudem sei die Abgabenpflicht auf einen 
Zeitraum von zehn Jahren beschränkt, wobei die Höhe 
der Abgabe maximal zehn Prozent des Erwerbseinkom-
mens betragen dürfe.36 

Angesichts der Zweckbindung der Abgabenerträge zur 
Deckung gruppenspezifisch verursachter Kosten sowie 
ihrer zeitlichen Befristung könne die geplante Abgabe als 
Kausalabgabe mit besonderem Zurechnungszusammen-

33	 Vgl. Nula Frei/Barbara von Rütte, Die Statusrechte von 
Flüchtlingen gemäss der Genfer Flüchtlingskonvention und 
ihre Umsetzung in der Schweiz, Teil 2, Asyl 2021, 8 ff., 15; 
OFK AsylG-Hruschka, Art. 86 N 11; ferner Wiederkehr 
(Fn. 15), 19.

34	 Vgl. ferner Grisel Rapin (Fn. 22), N 376 f.
35	 Vgl. dazu vorne I.
36	 Zum Ganzen Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 

4. September 2002, BBI 2002 6873 ff., 6893.

hang, also als Kostenanlastungskausalabgabe, konzipiert 
werden.37 Nach Auffassung des Bundesrates sei für eine 
solche Abgabe keine ausdrückliche verfassungsrechtliche 
Grundlage erforderlich. Er kam daher zum Schluss, dass 
die Sonderabgabe insgesamt mit den verfassungsrechtli-
chen Vorgaben des Abgabenrechts vereinbar ist.38 

Zur Sonderabgabe auf Vermögenswerten äusserte sich 
der Bundesrat lediglich dahingehend, dass diese als Bei-
trag zur Rückerstattung verursachter Kosten zu verstehen 
sei und deshalb nicht als Steuer qualifiziert werden kön-
ne.39 Eine Minderheit der vorberatenden Kommission des 
Nationalrates vertrat hierzu eine abweichende Meinung 
und qualifizierte die fragliche Abgabe als Kostenanlas-
tungssteuer. Sie unterlag jedoch mit ihrem Antrag.40 Im 
Ständerat wurde die Einführung der Sonderabgabe hin-
gegen einhellig und ohne Diskussionen angenommen.41 

Die Rechtsprechung zeigte sich in Bezug auf die frühe-
re Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen zurückhaltend. 
Soweit ersichtlich hat das Bundesgericht die Rechtsnatur 
dieser Abgabe bislang nicht thematisiert. Das Bundes-
verwaltungsgericht qualifizierte die Sonderabgabe auf 
Erwerbseinkommen hingegen in Anlehnung an die Bot-
schaft des Bundesrats als Kausalabgabe bzw. verwies es 
auf Art. 190 BV, wonach Bundesgesetze für alle rechtsan-
wendenden Behörden massgebend sind.42

B.	 Würdigung

Der rechtlichen Qualifikation der Abgabe durch den Bun-
desrat kann nicht gefolgt werden. Weder die zeitliche Be-
fristung der Abgabenpflicht noch die Zweckbindung der 
Erträge stellen tragfähige Kriterien für die Abgrenzung zu 
anderen Abgabenarten dar.43 Zeitlich oder anlassbezoge-
ne Erhebungen finden sich sowohl im Kausalabgaben- als 
auch im Steuerrecht, etwa bei der Grundstückgewinnsteu-
er, die nur einmalig bei der Veräusserung eines Grund-
stücks anfällt. Auch die Zweckbindung der Einnahmen 
erlaubt keine eindeutige Einordnung. Sie schliesst zwar 
aus, dass es sich um eine allgemeine Steuer zur Finanzie-
rung des Staatshaushalts handelt, doch begründet sie für 
sich genommen noch keinen direkten Zusammenhang 

37	 Siehe Botschaft Asylgesetz (Fn. 36), 6873.
38	 Zum Ganzen Botschaft Asylgesetz (Fn. 36), 6893 f.
39	 Vgl. Botschaft Asylgesetz (Fn. 36), 6874.
40	 AB 2004, N 603 f.
41	 AB 2005, N 365, 378 ff.
42	 Siehe BVGer C-7179/2008 (21. Dezember 2010), E. 6.1.2; vgl. 

auch C-1803/2011 (12. Oktober 2012), E. 4.2; C-3532/2009 
(30. März 2012), E. 5.2.2. 

43	 Vgl. René Wiederkehr/Claudia Sohi-Höchner, Was sind 
eigentlich Kausalabgaben, AJP 2023, 1133 ff., 1143 f.
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zwischen Abgabenpflicht und staatlicher Leistung, wie er 
für das Vorliegen einer Kausalabgabe erforderlich wäre. 

Die Sonderabgabe auf Vermögenswerten betrifft sämt-
liche Asyl- und Schutzsuchende. Sie knüpft an die Einrei-
chung eines Asyl- bzw. Schutzgesuchs an, wobei die blos-
se Gesuchseinreichung und deren Prüfung selbst nicht 
rückerstattungspflichtig sind. Rückerstattungspflichtig sind 
lediglich «Sozialhilfe-, Nothilfe-, Ausreise- und Vollzugs-
kosten sowie die Kosten des Rechtsmittelverfahrens» 
(Art. 86 Abs. 1 i.V.m. Art. 85 Abs. 1 AsylG). 

Die Abgabe ist unabhängig davon geschuldet, ob die 
betroffene Person effektiv Sozial- oder Nothilfe bezieht, 
ausreist oder ein Rechtsmittelverfahren durchführt. Al-
lein die Stellung eines Asyl- oder Schutzgesuchs und das 
Durchlaufen eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens be-
gründen keine rückerstattungspflichtige staatliche Leis-
tung. Die Abgabenpflicht entsteht somit unabhängig vom 
Bezug konkreter staatlicher Leistungen. Damit fehlt das 
zentrale Merkmal einer Kausalabgabe, nämlich die indi-
viduell zurechenbare Leistung des Gemeinwesens. 

Zwar lässt sich mit Asyl- und Schutzsuchenden eine 
klar von der Allgemeinheit abgrenzbare Personengrup-
pe als Adressatin staatlicher Aufwendungen bestimmen. 
Diese Gruppe steht in einem gewissen Zusammenhang 
mit den entsprechenden öffentlichen Ausgaben. Ein indi-
vidueller Sondervorteil ist jedoch nicht erkennbar. Auch 
wenn die Gruppe grundsätzlich ein Interesse an staat-
licher Unterstützung im Bedarfsfall haben mag, bleibt 
dieses zu unbestimmt und begründet lediglich ein ab
straktes, potenzielles Interesse, nicht aber einen konkret 
zurechenbaren Vorteil. 

Aus diesen Gründen kann die Abgabe nicht als Kausal
abgabe qualifiziert werden. Die Kategorie der Kosten-
anlastungskausalabgaben wird, wie erwähnt, vorliegend 
abgelehnt. Vielmehr weist die Vermögenswertabgabe 
Merkmale einer Kostenanlastungssteuer auf. Die Abga-
benpflicht entsteht allein aufgrund der Gruppenzugehö-
rigkeit und ohne individuell zurechenbare Gegenleistung.
Die Erträge sind zweckgebunden, während der Zusam-
menhang zwischen staatlicher Leistung und Abgabe le-
diglich abstrakter Natur ist. 

Wird die Sonderabgabe auf Vermögenswerten als Kos-
tenanlastungssteuer qualifiziert, bedarf es für ihre Erhe-
bung einer ausdrücklichen verfassungsrechtlichen Fi-
nanzkompetenz. Eine blosse Sachkompetenz, wie sie in 
Art. 121 BV vorgesehen ist, genügt hierfür nicht. Kritisch 
ist zudem, dass das Asylgesetz die Höhe der Abgabe nicht 
selbst festlegt, sondern diese vollständig dem Bundesrat 
überlässt (vgl. Art. 86 Abs. 5 AsylG). Die konkrete Abga-
benhöhe ergibt sich erst aus der Verordnung (vgl. Art. 10 
Abs. 2 lit. a AsylV2). 

Unter der Annahme, dass es sich bei der Vermögens-
wertabgabe tatsächlich um eine (Kostenanlastungs-)Steuer 
handelt, ist die pauschale Festsetzung auf CHF 15’000 
(vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. a AsylV2) grundsätzlich zulässig.

IV.	 Fazit

Die Sonderabgabe auf Vermögenswerten von Asyl- und 
Schutzsuchenden erfüllt nicht die Voraussetzungen einer 
Kausalabgabe. Es fehlt an einer individuell zurechenbaren 
staatlichen Leistung, was für eine Kausalabgabe konstitu-
tiv wäre. Auch wenn ein gewisser Zusammenhang zwi-
schen der abgabenpflichtigen Personengruppe und den 
öffentlichen Aufwendungen besteht, bleibt dieser abstrakt 
und begründet keinen konkreten Sondervorteil. Die Ab-
gabe ist daher als Kostenanlastungssteuer zu qualifizieren. 
Für deren rechtmässige Erhebung wäre eine ausdrückli-
che verfassungsrechtliche Finanzkompetenz erforderlich, 
die im vorliegenden Fall nicht gegeben ist. Die in Art. 121 
BV vorgesehene Sachkompetenz allein genügt nicht. Zu-
dem ist das Legalitätsprinzip verletzt. Damit ist die Son-
derabgabe auf Vermögenswerten in ihrer aktuellen Aus-
gestaltung verfassungswidrig.




